
derlich, ebenso für die Annahme von Änderungs- und Zusatz- Unter Wahrung VO] 14.1 werden Beschlüsse der Synode durch
antragen 1n der zweıten Lesung. Im übrigen genugt die ein- den Präsidenten bekanntgegeben; sS1e treten 1n den einzelnen
fache Mehrheit der anwesenden Synodalen. Jurisdiktionsbezirken mıt der Veröftentlichung 1in den amtli-
FEın Beschlufß der Vollversammlung über ıne Vorlage ISt N!  cht chen Mitteilungen 1n Kraft
möglich, wenn die Berliner Ordinarienkonferenz der eın ÖOrts- Artikel Wahlordnung un Geschäftsordnungordinarius AUuUsSs Gründen der verbindlichen Glaubens- und Sıtten-

Die Wahlordnung regelt die notwendigen Einzelheiten Ar-lehre oder au pastoraler Gesamtverantwortung Einspruch tikel Sıe wird VO! der Berliner Ordinarienkonferenz erlassen.heben Die Vollversammlung kann dann die zuständige Fach-
kommission mıiıt der Erarbeitung eıner uen Vorlage beauft- Die Geschäftsordnung regelt die erforderlichen Einzelheiten
tragen. der Arbeit 1ın der Vollversammlung und 1n den Kommissionen.

Sıe wird and der Arbeiten VO!  5 vorbereitenden remiıenDie durch Beschluß der Vollversammlung verabschiedeten Vor- durch die Berliner Ordinarienkonferenz zunächst erlassen.lagen siınd richtungweisende pastorale Empfehlungen die
Berliner Ordinarienkonferenz bzw deren Mitglieder als Änderungen der Geschäftsordnung kann die Vollversammlung

mıiıt Zweidrittelmehrheit beschließen. FEın solcher BeschlußOrtsordinarien der einzelnen Jurisdiktionsbezirke.
Oraus.

einen schriftlichen Antrag VO:  } wenıgstens Sygodalen
Artikel Inkraftsetzung un! Bekanntmachung der Be-
chlüsse Artikel Inkrafttreten des Statuts
Die Beschlüsse der Vollversanmlfing erhalten Gesetzeskraft Das vorliegende Statut trıtt nach Beschlußfassung der Berliner
NUur durch Anordnung der Berliner Ordinarienkonferenz oder Ordinarienkonferenz und Zustimmung des Heıiligen Stuhles

iın KraftJe nach Zuständigkeit des zuständigen Ortsordinarius.

Der esamtsynodale Vorgang 1 Österreich
Die gemeiınsame Synode der katholischen Kirche 1n Oster- der beiden vorbereitenden Präsidien ZUr Genehmigung
reich 1St mıt der Bischofskonferenz VO D biıs März vorgelegt, den Konsens einer größeren ruppe
197972 1n eın entscheidendes Stadium ihrer Vorbereitungs- suchen, ehe die Frühjahrskonferenz der österreichischen
arbeit Vor 7wWwel Jahren, nach einem Auftrag der Biıschöfe das Statut un: die damıt zusammenhängenden
Frühjahrsbischofskonferenz 1970 (vgl Junı 19770, Festlegungen beschließen sollte. Die Zentralkommission
292),; hatte sıch ein vorbereitendes Präsıdium gebildet. Ihm wird ımM Junı 1972 ihre Zzweıte Sıtzung abhalten un
gehörten an der Linzer Weihbischof Wagner, der FEiısen- über das Schicksal der Beschlüsse, die s$1e eın halbes Jahr
städter Diözesanbischof St e  2  L  ASZ  L  O, der damalige Vorsıt- UuUVOo gefaßt hat, beraten.
zende der Osterreichischen Pastoralkommission Prälat
H.-J. Schramm (Innsbruck) und der damalıge General- Das Statut in seiner Ursprungstassungsekretär der Katholischen Aktion ÖOsterreichs, Schaffel-
hofer (Wıen) Dieses kleine GremLium hat die Umrisse der Das Statut, das die Zentralkommission 1n ıhrer Dezember-

sıtzung verabschiedete, war 1m wesentlichen nach demkommenden Synode 1 wesentliıchen festgelegt. Es wurde
spater durch Vertreter AUuUsSs Sdanz Osterreich aufgefüllt (vor- Modell des Statuts für dıe gemeinsame Synode der Bıst-
bereitendes erweıtertes Präsidium). In dieses GremıLium mmer ın der Bundesrepublik entworfen. Es raumt den
entsandten die NeuUunNn österreichischen Diözesen un: die Bischöfen alle Möglichkeiten ein, die Beratungsthemen
Personal-Diözese „Bundesheer“ Je eiınen Vertreter, die festzulegen un: die Tagesordnungen der Vollversamm-
Katholische Aktion wurde durch eın weıteres Mitglied lung bestimmen; dıe Erklärung der Bischöfe, eıiner
ıhres Präsıdiums, Ministerjalrätin Niegl Aaus dem Wıe- bereits ausgearbeiteten Vorlage einem genehmigten
Nner Unterrichtsministerium, die Osterreichische Pastoral- Thema „Aus Gründen der verbindlichen Glaubens- un:
kommission durch ıhren derzeitigen Vorsitzenden, den Sıttenlehre der Kirche nıcht zustiımmen“ können, ver-
Linzer Pastoraltheologen Prof. Zauner, un die Oster- hindert ıne Beschlußfassung der Vollversammlung. Dıie-
reichische Bischofskonferenz durch deren Kanzleidirektor, SCT weitgehenden Eingriffsmöglichkeiten der Bischöte auf

dem Weg der Vorlagen ZUr Beschlußfassung stand ıhrePrälat Kostelecky, zusätzlich repräsentiert. Schließlich
vergrößerte INan dieses GremLium nochmals einer 47 gleichgeordnete Stellung als Mitglieder der Vollversamm-
Mitglieder umtassenden vorbereitenden Zentralkommis- Jung 1n der Beschlußfassung selbst gegenüber: „Alle Mıt-
S10N, indem INa  } alle noch nıcht 1mM erweıterten Präsidium glieder haben gleiches beschließendes Stimmrecht“, heißt
sitzenden Mitglieder der Osterreichischen Pastoralkom- im Artıikel über die Vollversammlung. Ihr gehören
missıon un: das remıum noch eınen Vertreter nach Artikel A1Il: die Mitglieder der Osterreichischen
der ÖOsterreichischen Theologenkommission, jene Z W el Vor- Bischofskonferenz: die Mitglieder der ÖOsterreichischen
siıtzenden der vorbereitenden Sachkommission, die nıcht Pastoralkommission:;: 95 Dıözesanvertreter, die nach einem
schon 1m erweıterten Präsıdium vertireten T]1, un ad Schlüssel, der die Größe der Diözesen berücksichtigt, ent-

mM kooptierte Experten erganzte. Somıit bestehen sandt werden: Je Z7wel Vertreter der Orden, die VO  3 den
derzeit neben der Osterreichischen Bischofskonferenz Konferenzen der Höheren Oberen der weıiblichen und

männlichen Orden nomiınıert werden;: eın Vertreter derdrei auteinander aufbauende Gremıien, die für den OFt-
Sans un: die Führung der kommenden Öösterreichischen Theologischen Kommissıon: Mitglieder gesamtöster-
Synode tätıg sınd. reichischer Institutionen, die gemeınsam VO Osterreichi-

schen Laijenrat un: VO  e} der Katholischen Aktion Oster-
Allerdings Lrat die morbereitende Zentralkommission erst reichs gewählt werden: un: schließlich Personen, die
einmal, un ZWAar Mıtte Dezember 1971, INmMmM: Ihr die Osterreichische Bischofskonferenz direkt ernennt. Dıe
wurden die wesentlichen Vorentscheidungen Aaus der Arbeit Sachkommissionen haben zudem die Möglichkeıit, Berater
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kooptieren, die allerdings VO  a} der Zentralkommission ıber eiıne ausgearbeitete Vorlage (Ärtikel 13, Absatz
oder der Bischofskonferenz vorgeschlagen un VO Pr.  24aS1-  g wurde VO  3 Gründen der verbindlichen Glaubens- un
denten ernannt werden mussen; sı1e haben dann in den Sıttenlehre auf solche der kirchlichen Diszıplın ausgedehnt.
Sachkommissionen selbst volles Stimmrecht. Vertreter der Damıt sind Zzweı gegensätzliche Grundkonzeptionen der
anderen Kirchen un Religionsgemeinschaften können als Verschränkung des synodalen mıiıt dem hierarchischen T1N-
Sachverständige un: Beobachter eingeladen werden. Da Z1p ZUgunsten des letzteren zusammengefaißt worden. Die-
die Sachkommissionen AUuUSs den Mitgliedern der Vollver- SsCc5 Statut bedarf noch der Genehmigung durch den Apo-
sammlung, also den Synodalen, gebildet werden, ergibt stolischen Stuhl
sıch 1mM Banzen eın Kreıs VO  $ eLtwa2 250 Personen, die mMI1It Neben dem Statut WAar die Ermittlung der Mitglieder der
der endgültigen Ausarbeitung un: Beschlußfassung befaßt mvorbereitenden Sachkommissionen die Hauptaufgabe der
sein werden. Sıtzung der Zentralkommission 1m Dezember. Das Statut
Das Beratungsverfahren, das der Artikel des Statuts wird erst mit der Konstitn:erung der Vollversammlung
regelt, sıeht die Erarbeitung der Vorlagen 1n den Sach- 1m Frühjahr 1973 wirksam;: bis dahın dauert die Vor-
kommissıonen un die Prüfung der Vorlagen durch die bereitungsphase, 1ın der aber bereits Vorlagen für die
Zentralkommission VOT. In der Vollversammlung finden Session der Vollversammlung ausgearbeitet werden sollen.

jeder Vorlage mındestens Z7wel Lesungen 1ın verschiede- Da die Ermittlung der Synodalen nach den Bestimmungen
NneN Sıtzungen „Vor jeder Lesung 1St der Osterreichi- des Statuts noch einıge eıit 1ın Anspruch nehmen wird,

mufsten die vorbereitenden Sachkommissionen nach ande-schen Bischofskonferenz Gelegenheit einer Stellung-
nahme den Vorlagen geben“, heißt 65 1mM Absatz (5) tTen Überlegungen ZUSAMMENSECESETZT werden. Man nahm
des Artikels 12, gleichlautend WwW1e 1M Statut der in VO): Weg der reinen Ernennung Abstand un: entwickelte
der Bundesrepublıik. Die Beschlußfassung über die Vor- eın z1iemlich kompliziertes Verfahren, nachdem die Zen-
lagen 1St 1n der Vollversammlung NUuUr miıt Zweidrittel- tralkommission AUS eigenen Vorschlagslisten durch Reihen
mehrheit bei 7 weidrittelanwesenheit möglich. Mıt der un: Streichen wählen sollte. Diese Wahl wurde 1M Lautfe
Beschlußfassung sollte aber nach dem Statut, das die VOL: > des Februar 197972 schriftlich durchgeführt un! ergab tür
bereitende Zentralkommission billigte, auch schon die keinen Kandidaten Streichungen 1n einer Zahl,;, die seın
Rechtskräftigkeit der Beschlüsse gegeben sein. Artikel Ausscheiden bewirkt hätten. ach den noch immer gültigen
bestimmte: „Beschlüsse des OSV werden durch den Präsı- un VO  e} der Bischofskonferenz genehmigten „Richtlinien
denten auf gyeeignete Weıse, allenfalls 1m Rahmen eines tür die Vorbereitungsphase des OSV“ 15L ausdrückliches
Katholikentages bekanntgegeben un 1n den Amtsblättern echt der vorbereitenden Zentralkommission, die Miıt-
der Diözesen veröffentlicht.“ glieder der vorbereitenden Sachkommissionen wählen,

wobei i1ne Bestätigung durch die Bischotskonferenz ıcht
B  Veränderungen durch die Bischofskoni'erenz vorgesehen 1St. Dennoch verfügte die Bischofskonferenz

angesichts des Wahlergebnisses ıne NzZ Reihe VO  $ Strei-
Die Frühjahrskonferenz beschloß dieser Fassung des chungen un schied damıt Personen, die ZWar gewählt
Statuts ein1ge sehr entscheidende Veränderungen, die aut d.  N, ıhr aber problematisch erschıenen, AZUS,.
eıne noch stärkere Mitbestimmung der Bischötfe bei der
Auswahl un: Ausscheidung VO  - Beratungsthemen einer- Tendenz Konzentrationse1ts, auf iıne nochmals nach der Synode mögliche Aus-
SETZUNg VO  e} Beschlüssen anderseits hinauslaufen. So lautet

ıne der frühesten Festlegungen tür die kommende Syn-der 7zuletzt zıitlerte Absatz ( des Artikels ın der ode durch die Bischofskonferenz betraf die Thematik inFassung: „Beschlüsse un: Anordnungen des OSV werden
nach Zustimmung der Bischofskonferenz durch den Präsi- vier großen Sachgebieten; nach diesen hat die Zentral-

kommissıon die 1er vorbereitenden Sachkommissionendenten auf vyee1gnete VWeıse, allentalls 1im Rahmen eınes
eingesetzt un ıhre Vorsitzenden un: Sekretäre bestimmt:Katholikentages bekanntgegeben un durch Veröffent-

lichung 1n den Amtsblättern der Diıözesen ın raft gesetzt.“ Kommıissıon „Iräger kirchlicher Dienste“ wird VO:

Damıt wurde der Schlußakt der Promulgierung ganz nach Vorsitzenden der Osterreichischen Pastoralkommission,
Prof. Zauner, geleitet; Kommissıon I1 „‚Kirche 1n derdem Modell der Öösterreichischen Diözesansynoden gestal- Gesellschaft VO  a heute“ wiırd dem Vorsıitz VO  e

El 1ın denen sich die Bischöfe durchwegs der Mitberatung
und des Mitbeschließens enthalten un nach der Synode Klose zZusammentreten; Kommuissıon 111 „Grundsätze

einer Bildungsplanung“ steht der Leıtung VO  j Mıni1i-sıch durch den Akt der Promulgation die Beschlüsse sterjalrätin Niegl; Kommıissıon „‚Kirche und Massen-eıgen machten und ıhnen Rechtskraft verleihen. medien“ leitet der frühere Generalsekretär der Wıener
Dıies 1St auch mıt wenı1gen Ausnahmen geschehen. Aller- Diözesansynode, Fellner.
dings bestand 1n den Diözesansynoden weitgehende re1- Dıie ers Konstitnıerung, Jene der Kommıssıon I er-heit der Synodalen 1n der Auswahl der behandelnden
Themen. Diese WAar schon 1im ursprünglichen Statut nıcht folgte April 1972, die anderen werden bıs Anfang

Junı stattfinden.gegeben un 1St nach den Veränderungen, die dıe Bischofs-
konferenz diesem ext VOrTrSCHOMIMNECN hat, Nnu  w noch Der weıtere Zeitplan sieht VOoTr, daß die Beratungen, die
weıter eingeschränkt. Aus dem 1in Artikel umschriebenen ZU großen Teil in Arbeitsgruppen VOTLT sich gehen werden,
Aufgabengebiet wurden die „gemeiınsamen überdiözesanen bıs ZU Jahresende 1972 eın ersties Ergebnis haben ollen,

damıt sıch die Zentralkommission MI1t diesen VorlagenFragen“ gestrichen un VO  3 den Diözesen herangetragene
Probleme einer Genehmigungspflicht durch die Bischofs- befassen un: S1e schon der konstitui:erenden Sıtzung der
konferenz unterworten. Der Absatz (2) des Artikels 11;, Vollversammlung Zzuweılsen annn Solche Vorlagen können

nach den ZUr eıit vorliegenden Richtlinien verschiedenenwonach Synodalen möglich se1ın ollte, zusätzliche
Beratungsgegenstände anzumelden, wurde gestrichen. Das Charakter haben Sıe können lediglich Diskussionsgrund-
Einspruchsrecht der Bischöfe die Beschlußfassu’ng Jlagen für die Ommissionen se1n, ohne daß darüber Be-

757



schlüsse gefaßt werden, sıie können der Information der TSTt nach den ersten Sıtzungen der Kommuissionen wırd
Synodalen dienen, oder 1in beschränktem Umfang sıch zeıgen, welche Kräfte durch das mehrschichtige Er-
Zur eigentlichen Beschlußfassung tühren. Die Beschlußmate- nennungs- un Streichungsverfahren tatsächlich 1m OSV
16e, lauten die Rıchtlinien, soll für ede Ommıssıon nıcht wirksam werden. Die Bıldung VO  3 Meınungsgruppen, der
mehr als SO Zeilen Text umftassen. Sınd somıt die Grenzen Verlauf VO  ; Fronten, die theologische un kırchenpoliti-
tormal z1emlich deutlich abgesteckt, 1St die Behandlung sche Linıe der Mehrheit der Mitglieder der vorbereitenden
der aterıe innerhalb des Themengebietes inhalrtlich noch Sachkommissionen 1St bis heute ıcht abzusehen. Da die
völlıg offen. War existiert ıne Aufgabenumschreibung Kommunikation zwischen den über SAaNZ ÖOsterreich Ver-
ur die einzelnen Kommissıonen, aber diese bietet genu- Mitgliedern nıcht eintfach 1St WwW1e be1 den Di15ö-
gend Spielraum für grundsätzlıche un: praktische Aus- zesansynoden, da zudem die Intormation un: Miıtsprache
Sapch. Doch aßt sıch schon Jetzt die Tendenz AA“ Konzen- der kirchlichen Oftentlichkeit ein begrenztes Ma{l 2Um
ratıon auf ein1ıge wenıge Punkte absehen. Damıt soll übersteigen wiırd, bleibt auch noch völlıg offen, wıieweıt
bewußt vermijeden werden, W as 1n einıgen Diıözesansyn- sıch eın Selbstbewußtsein der Synode als Körbperschaft, die
oden, allen oran 1n der Wıener Synode, ZUr raschen eıner Aufgabe arbeıitet, herausbilden wird. Das EeI-

scheint deshalb schwerer, als die vorbereitendeErmüdung der Synodalen geführt hat, nämlı;ch ıne ber-
fülle des Stoffes, der sıch bei der Behandlung aller — Phase nach einem knappen Jahr Ende 1St un: mıt der
stehenden pastoralen Probleme aufdrängt. Ermittlung der endgültigen Synodalen ZU Teıl andere
Nach dem ausdrücklichen Willen der Bischöte soll iıne Personen über dıe Vorlagen beschließen als diejenigen,
zeıitliche Überschneidung miıt den auslaufenden Dıözesan- welche s1e ausgearbeitet haben Sıcher ISt, da{ß schon Jetzt

mehr Personen 1n den vorbereitenden Sachkommissionensynoden vermijeden werden. Aus diesem Grund wırd der-
Ze1lt Oftentlichkeitsarbeit für den Osterreichischen Syn- beschäftigt sind, als in der Vollversammlung nach dem
odalen Vorgang nıcht forciert, un: nıcht zuletzt dieser Statut Platz haben werden.
Umstand dürfte dafür ausschlaggebend SCWESCIL se1in, daß ften 1St überdies, welchem Ende der ÖOsterreichische
in  - der Synode ıne längerfristige vorbereitende Phase Synodale Vorgang geführt werden soll Seit einıgen Mona-
vorgeschaltet hat TSt nach Ende der Synoden sollte die ten 1St die Katholische Aktion für die Abhaltung eınes
gemeınsame Synode deutlich in Erscheinung treten Vıer Katholikentages aktıv, der jedoch nıcht 1Ur den Rahmen
VO  — den ınsgesamt NEeUnN Öösterreichischen Diıözesen führen für die tejerliche Verkündigung der Synodalbeschlüsse 1b-
19797 ihre Diözesansynoden weıter und Ende Die Syn- geben soll, sondern als breit angelegte ewegung VO  ‘ der
oden der Bıstümer Salzburg, Wıen un: Eisenstadt siınd be- kirchlichen Basıs her gedacht 1St Er oll dem General-
reıts abgeschlossen, die Dıözesen Graz-Seckau und Feld- thema „Versöhnung“ eın spirıtuelles Gegengewicht
kırch haben auf die Durchführung VO  - Diözesansynoden die vorwiegend VO  z kirchlichen Aktivisten gestaltete Syn-
verzichtet. Ende Aprıl tagten sowohl die Innsbrucker w1ıe ode darstellen. Endpunkt dieser „Bewegung“ sol] eın
die St Pöltner Synode, Mıtte Maı trıtt die Kärtner Delegiertentreften se1in, das urz nach Ende der Synode,
Diözesansynode MMMECN, un die Diözese 11372 schließt also 1M Herbst 1974, stattfinden soll Eın offenes Problem
iıhre Beratungen 1m Herbst in drei Etappen ab des Osterreichischen Synodalen organgs 1St nıcht zuletzt

se1ın Name. Kirchenrechtliche Bedenken haben die Bischöte
Oftene Probleme zunächst veranlaßt, VO  3 der eindeutigen Bezeichnung

„Synode“ abzusehen. Die ursprünglıch als Arbeitstitel
Schon Jetzt haben einıge Synoden auf die Behandlung VO  3 verstandene Bezeichnung wurde aber die Empfeh-
Problemen verzichtet, die überdiözesane Bedeutung haben, lung der vorbereitenden Zentralkommission VO  3 der Früh-

der Beratung auf der gesamtösterreichischen Ebene Jahrsbischofskonferenz als endgültig bestätigt. Allerdings
nıcht vorzugreifen, bzw doppelte Bemühungen scheint auch hier noch nıcht das letzte Wort gesprochen.
vermeiden. Anderseits estand ıne der ersten Arbeiten Dıie Ommıssıon hat bereits 1ın ıhrer konstituierenden
1m Sekretariat des Osterreichischen Synodalen organgs Sıtzung einen einstımmıgen Beschluß gefaßt, 1in dem
in der Sıchtung un thematischen Gliederung der promul- das Präsidium appelliert wiırd, für eine‘ Benennung des
gjerten Synodalbeschlüsse, die ihrerseits die Grundlage für Osterreichischen Synodalen Vorgangs SOTrSCNH, „dıe nıcht
die Beratungen 1mM OSV darstellen sollen. VO  ; vornherein die Öflentlidmkgi;sarbeit behindert“.

KurzinformationenKurzinformationen
Die Sondervollversammlung der Deutschen Bischotskonterenz Abschlufßbericht nıcht entnehmen. Nur ZuU Thema „Publıi-
iın Essen VO] bis Aprıl galt 1mM esonderen der Vorberei- zıistiısches Gesamtkonzept“ hiefß CS; dıe Bischöte hätten ZUI

Lung der ersien Arbeitssitzung der (Jemeıinsamen Synode VO Kenntnis9daß die VOIN Verband der Diözesen eım
11 bis Maı ın Würzburg. Im Abschluß®bericht für dle Presse früheren Sekretär der Bischofskonterenz rof Forster (Augs-
heißt C5, die Bischofskonferenz habe siıch „intensiv“ MIt den burg) 1n Auftrag gygegebene Dokumentation fertiggestellt se1 und
VO'  3 den Sachkommissionen angeschnittenen Sachfragen befafßt ZUsammen MmMIt we1l wissenschaftlichen Gutachten dieser Tage
und deren theologische Grundlagen „erwogen”. Die für die den Synodalen zugestellt werde. Einzelschritte ZUr Verwirk-

Arbeitssitzung vorgesehenen Entwürte habe INa  — gründ- lıchung eınes Gesamtkonzepts wurden 1n Aussicht gestellt,
lıch geprülft; damıt se1 die Sıtzung sel1tens der Bischofskonterenz yleich ber betont, Entscheidungen darüber se1en N!  cht gefal-
vorbereitet. Die Ergebnisse der Beratungen würden be1 der len. Über die Synodenthematik hınaus verabschiedeten die Bı-
Behandlung der jeweıls ntallenden Themen eingebracht. Mehr schöte Wel Erklärungen: Dıie War eine Erwiderung auf
ber die Meınung der Bischofskonferenz den vorgelegten den Aufruf der Theologen auider dıe Resz:gnatıon ın der
Themen und bisherigen Synodenvorbereitungen WAarlr dem Kiırche (vgl ds Heft, 230) Darın bekennen siıch die Bischöte
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